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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 12.04.1994

Rechtssatz

Im Falle des Erfolgsdeliktes des § 137 Abs. 3 lit. d WRG kdnnen Vorschreibungen in einem Bewilligungsbescheid nicht
bloR fir den Betriebsinhaber, sondern auch fiir den Arbeitnehmer als ein objektiver Sorgfaltsmalistab in Betracht
kommen. Werden ihm diese vom Unternehmer bekanntgemacht und Ubernimmt der Arbeitnehmer dennoch eine
entsprechende Funktion, so kann er sich nicht auf Unkenntnis berufen; vielmehr liegt Einlassungs- bzw.
Ubernahmefahrldssigkeit und damit Strafbarkeit des Arbeitnehmers anstelle des Unternehmers vor. Stattgabe.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1994/04/12 VwSen-260080/5/Wei/Shn
	JUSLINE Entscheidung


